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wei Alt-Münchner Bürgerhäuser ha-
ben sich über die Jahrhunderte in der 

Burgstraße 5 und in der Sterneckerstraße 2 erhal-
ten. Das eine beherbergt inzwischen ein „Gast-
lokal mit historischem Ambiente“ unter dem 
Namen „Hofer – der Stadtwirt“, in dem anderen 
befindet sich das „Bier & Oktoberfestmuseum“. 

Zugegeben, im Vergleich mit den – durch ihre 
noblen Werksteinfassaden und ihrer reichen 
Fachwerkgliederung beeindruckenden – Bürger-
häusern in fränkischen oder schwäbischen Städ-
ten tritt das Münchner Bürgerhaus eher beschei-
den auf. Erst unter dem Einfluss der barocken 
Adelspalais kam es auch beim Münchner Bürger-
haus zu einer aufwändigeren Gestaltung. Dabei 
wird die Münchner Altstadt heute nur noch we-
nig vom Bürgerhaus oder dem adeligen Stadt-
wohnhaus geprägt. 

Nicht erst die Bombennächte des Zweiten Welt-
kriegs, sondern bereits die ab dem Jahr 1880 
einsetzende Umwandlung großer Teile der 
Münchner Altstadt zu modernen Geschäfts- und 
Wohnvierteln hatte die Zahl der Bürgerhäuser 
und der adeligen Stadthäuser empfindlich ge-
lichtet. Die Umwandlung begann bei den noble-
ren Häusern an den Hauptverkehrsstraßen. Das, 
was von den Eingriffen verschont blieb, waren 
die meist einfacheren Bürgerhäuser abseits der 
großen Straßen.

Vor der Mitte des 14. Jahrhunderts war das bür-
gerliche München zum größten Teil noch aus 
Holz erbaut. Aus Stein waren lediglich die Stadt-
befestigung, die Kirchen und die öffentlichen 
Gebäude, daneben die Häuser einiger wohlha-
bender Bürger. Am Freitag, dem 13. Februar 
1327 brach im Angerkloster ein Brand aus, der 
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Zwei Alt-Münchner 
 Bürgerhäuser

Von Ohrwaschln 
 und Himmelsleitern
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merkwürdiges, altes Haus, mit einer schmalen 
Treppe, die gleich hinter der Haustür schnur-
gerade und ohne Absatz und Biegung wie eine 
Himmelsleiter in den ersten Stock hinanführte, 
woselbst man erst nach beiden Seiten über den 
Korridor zurückschreitend zu den nach vorn ge-
legenen Zimmern gelangte [...]“. 

Der Brauch, die Außenflächen von öffentlichen 
Gebäuden mit farbigen Fresken zu schmücken, 
ging in München auf das späte Mittelalter zu-
rück. Begüterte Bürger folgten diesem Beispiel. 
Die Freskomalerei setzt einen Putzgrund voraus. 
Die unverändert erhaltenen Münchner Kirchen-
bauten der Spätgotik zeigen noch heute das 
unverputzte Mauerwerk der Entstehungszeit. 
Sicher waren auch die Bürgerhäuser dieser Zeit 
noch unverputzt. Wann das Verputzen der Häu-
ser in München gebräuchlich wurde, lässt sich 
nicht mehr feststellen; doch um 1600 war der Au-
ßenputz in dieser Stadt allgemein üblich gewor-
den. Nicht nur die Neubauten, sondern auch die 
bestehenden Gebäude wurden verputzt. Man 
benutzte dazu eine Mischung aus jahrelang ein-
gesumpftem Kalk und feinem isarsand. 

Der Putz wurde nur dünn aufgetragen. Durch 
wiederholtes Übertünchen ergab sich im laufe 
der Jahrzehnte eine größere Stärke, die manch-
mal sogar an die heutige Putzstärke von 2 bis 2½ 
Zentimeter herankam. Die Bemalung am Haus in 
der Burgstraße 5 wurde anno 1551/52 von dem 
Münchner Hofmaler Hans Mielich angefertigt. 

in München waren seit der Spätgotik Flacher-
ker sehr beliebt. Sie hatten, neben den in der 
Vorderflucht liegenden Fenstern, noch seitli-
che „Guckfenster“, die man auch als „Spione“ 
bezeichnete. Der Erker war hauptsächlich der 
Sitz- und Arbeitsplatz der Hausfrau. Denn von 
dort aus konnte sie die Vorgänge auf der Straße 
am Besten beobachten, ohne dass sie dazu die 
Hauptfenster öffnen oder gar auf die Straße lau-
fen musste, wenn vor der Haustüre was los war. 

Burgstraße 5
Über die frühe Baugeschichte des Hauses 
Burgstraße 5 wissen wir nur sehr wenig. Vermut-
lich wurde hier schon nach dem großen Stadt-
brand des Jahres 1327 erstmals ein steinernes 
Bauwerk errichtet. 

ein Drittel der Stadt und über dreißig Menschen 
zum Opfer fielen. Kaiser Ludwig der Baier erließ 
daraufhin am 8. Mai 1342 einen „Gunstbrief“ 
in Bausachen. Der rat der Stadt erhielt damit 
die volle Zuständigkeit in Bauangelegenheiten. 
Gleichzeitig vereinbarten der Kaiser und die 
Stadt, dass künftig Neubauten mit Ziegeln ge-
deckt und nach Möglichkeit auch aus Stein auf-
geführt werden sollten. 

Die beiden Alt-Münchner Bürgerhäuser sind so-
genannte „Traufhäuser“. Die auf dem Stadtge-
biet geltende Bauordnung und die Bestimmung 
über das „Traufrecht“ war für die Gestaltung des 
Münchner Bürgerhauses einschneidend und er-
klärt auch das geringe Vorkommen von Giebel-
häusern. 

Demnach durfte zwar jeder sein Grundstück 
bis an die Nachbargrenze baulich nutzen. Woll-
te der Bauherr jedoch ein Giebelhaus zur Stra-
ßenseite hin bauen, so musste er sein Haus 1½ 
Schuh oder 40,4 cm von der Grenze abrücken, 
damit das Niederschlagswasser von der Traufe 
auf sein Grundstück abgeleitet werden konnte. 
Das bedeutete, dass der Bauherr bei straßensei-
tiger Stellung des Giebels auf fast einen Meter in 
der Ausnutzung der Grundstücksbreite verzich-
ten musste. Das konnte bei schmäleren Grund-
stücken schon mächtig ins Gewicht fallen. Ohne 
Probleme konnte der Bauherr sein Grundstück 
nur dann in der vollen Breite ausnutzen, wenn 
er die Traufe an die Straßenseite legte, wie dies 
auch bei unseren Häusern der Fall ist. 

in dieser Bauordnung war die Schindelab-
deckung noch nicht ausdrücklich verboten. Auch 
gemauerte Kamine waren um das Jahr 1500 
noch keineswegs die regel. Der rauch von Holz-
kohlefeuer durfte an Orten, wo er keinen Scha-
den verursachte, durch Maueröffnungen auf die 
Straße geleitet werden. Der rauch von Holzfeuer 
musste über das Dach abgeführt werden. Dazu 
wurde über dem Herd, einer offenen Feuerstelle, 
eine weite, sich nach oben verjüngende Haube 
angebracht. Über diesen sogenannten „rauch-
hut“ leitete man den rauch in den Dachraum. 
Erst die allgemeine Feuerordnung aus dem Jahr 
1791 bestimmte, dass die alten rauchfänge aus 
Holz allmählich abgerissen und alle neuen aus-
nahmslos aus feuerfesten Ziegeln gemauert wer-
den mussten. 

Zurück zum Traufendach. Bei gleicher Dachnei-
gung wurde – im Gegensatz zum Giebelhaus 
– der Dachraum größer, weil die Haustiefe im 
Vergleich zur Frontbreite größer war. Damit 
man aber Waren und anderes Gut in den Dach-
raum aufziehen konnte, musste man eigene 
Aufzugsgauben anbringen, die – im Volksmund 
„Ohrwaschln“ genannt – zu einem Charakteris-
tikum des Münchner Bürgerhauses wurden. Sie 
saßen grundsätzlich an der Grenze zum Nach-
bargrundstück, hatten eine Halbgiebelform und 
standen mit der höheren Firstseite in Flucht mit 
der Kommunmauer. Damit wurde das regenwas-
ser – wie es Vorschrift war – auf das eigene Dach 
geleitet. Häuser mit langer Straßenfront erhiel-
ten oft mehrere solcher Giebelhauben. 

Die Höhe des Hauses war – aufgrund der „Him-
melsleiter“ – abhängig von der Tiefe des Gebäu-
des. Bis etwa 1600 gab es in unserer Gegend 
keine Treppenhäuser, die nach jedem Treppen-
absatz gegenläufig nach oben führten. Es gab 
entweder „Schneckentreppen“ oder „Himmels-
leitern“. Die „Wendeltreppe“ im Haus an der 
Burgstraße 5 befindet sich im Laubenhof, in ei-
nem Treppenturm, der als „Schneck“ bezeichnet 
wurde. An der Vorderseite des Hauses befinden 
sich zwei Eingänge. Der rechte, mit dem goti-
schen „Eselsrücken“ und einem darüberliegen-
den rechteckigen Oberlicht, lag unmittelbar an 
die Kommunmauer und führte zur „Himmelslei-
ter“, die in gerader richtung bis zum Dachstuhl 
anstieg. In den einzelnen Obergeschossen wa-
ren Zwischenpodeste. Damit der gerade Trep-
penverlauf in der Haustiefe Platz fand, mussten 
die Podeste relativ kurz sein. Wer das Pech hatte 
und auf einer „Himmelsleiter“ ausrutschte, der 
landete schnurstracks an der Eingangstüre. 

Die „Himmelsleitern“ spielten in München eine 
große rolle. Überall dort, wo sich im Sandt-
ner‘schen Stadtmodell von 1372 eine Hausein-
gangstüre neben der Nachbarsgrenze befand, 
war dahinter eine „Himmelsleiter“ zu finden. Die 
Haustreppen waren überwiegend geradläufig 
und als Holztreppen ausgeführt. Die Treppe en-
dete im obersten Stockwerk. ins Dachgeschoss 
führte eine eigene Bodentreppe. 

Diese „Himmelsleitern“ waren für München so 
typisch, dass sie selbst Thomas Mann in Budden-
brooks beschrieb. Dort heißt es: „[...] ein ganz 
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Seit dem Jahr 1552 war die „Stadtschreiberei“ im 
Obergeschoss des gerade umgebauten Hauses 
untergebracht. Zeitgleich bezog auch das „Amt 
der isargoldwäscherei“ die Burgstraße 5. Die 
noch nicht regulierte isar führte – wie alle Berg-
flüsse – in ihrem Geschiebe auch Gold mit sich. 
Obwohl die Ausbeute nicht sehr bedeutend war, 
unterlag sie dennoch obrigkeitlicher Aufsicht. 
Das „Bergregal“, also das recht des landesherrn 
auf die Ausbeutung von Bodenschätzen, galt 
auch hier. 

Seit dem Jahr 1551 befand sich in diesem Haus 
auch ein Weinkeller, weshalb es auch als „Wein-
mauthaus“ bezeichnet wurde. Ob jedoch die 
Kellerräume in der Burgstraße 5 als Weinkeller 
genutzt wurden, ist abschließend noch nicht ge-
klärt. Denn der Name „Weinstadl“ wurde immer 
und ausschließlich nur für das dazugehörige An-
wesen in der Dienerstraße 20 gebraucht.

München war ein bedeutender Handelsplatz und 
gleichzeitig ein Verbrauchszentrum für Wein. Auf 
dem Münchner „Weinmarkt“ fanden sich die 
Sorten „Baierwein“, aus der Gegend um Kel-
heim, Donaustauf und landshut „Welschwein“, 
womit die Südtiroler Weine bezeichnet wurden, 
und „Neckarwein“, der als rückfracht für Münch-
ner Salz nach den Südtiroler Weinen das zweit-
größte Kontingent stellte. Der „Osterwein“ kam 
aus Österreich. Er war aufgrund fehlender rück-
fracht vergleichsweise teuer. Der „Frankenwein“ 
wurde bereits 1385 genannt. Schließlich gab es 
auf dem Weinmarkt zu München noch die „Süd-
weine“, die aus Südfrankreich, Mittel- und Südi-
talien und aus Griechenland eingeführt wurden. 
Die „Südtiroler Weine“ und die über Venedig 
gehandelten „Südweine“ wurden mit dem Floß 
aus Mittenwald nach München gebracht. Die 
„Neckarweine“ und die „Elsässerweine“ kamen 
auf dem landweg in die Stadt. 

Ansonsten war das Haus in Wohnungen aufge-
teilt. Die „gastronomische Nutzung“ des Hau-
ses Burgstraße 5 ist erst jüngeren Datums. Erst 
im Jahr 1951 – nach der notdürftigen instand-
setzung wurde in den weitläufigen gotischen 
„Kellergewölben“ der „Pfälzer Weinkeller“ ein-
gerichtet, aus dem 1963 „Der Weinschenk im 
Weinstadl“ wurde. Seit dem 1. November 2001 
betreibt die Familie Winklhofer das lokal unter 
dem Namen „Hofer – der Stadtwirt“.

Sterneckerstraße 2
Das Haus an der Sterneckerstraße 2 entstand in 
dem Neubaugebiet zwischen dem Alten rathaus 
und dem isartor, dem letzten der vier erbauten 
Haupttore, das 1337 als „porta nova in valle“, das 
„Neue Tor im Tal“, in Betrieb ging. 

Es lässt sich bis ins Jahr 1346 zurück verfolgen. 
Der älteste Gebäudeteil befindet sich im rück-
wärtigen Hausbereich. Es ist dies die bereits in 
Steinbauweise ausgeführte Nordwand des älte-
ren Nebenhauses. Von diesem Haus hat sich nur 
die noch vorhandene Südwand mit einem steilen 
Giebel erhalten, die später nicht mehr abgebro-
chen werden durfte, weil der südlich anschlie-
ßende Speicherbau an der Sterneckerstraße 2 
nur aus drei eigenen Wänden bestand und dieses 
Nachbargebäude als vierte Wand nutzte. Diese 
drei Mauern des Speicherbaues wurden um das 
Jahr 1346 – ebenfalls aus Stein – angebaut, reich-
ten aber lediglich bis in das erste Obergeschoss. 
Das Besondere an den Speicherbauten ist das 
„Streifenmauerwerk“, das von der noch sparsa-
men Verwendung von Ziegelsteinen zeugt, die 
schichtweise im Wechsel mit knapp faustgroßen 
Flusskieseln vermauert wurden. Dieser älteste 
Gebäudeteil diente als Speicherbau zur feuer-
sicheren Aufbewahrung von Handelswaren und 
sonstiger beweglicher Habe. Alle übrigen Teile 
des Hauses waren damals noch in der traditio-
nellen und billigeren Holzbauweise errichtet. Sie 
wurden erst später und schrittweise durch Massi-
vbauweise ersetzt. 

Die Zwischendecken bestanden aus einer ein-
fachen Balkenlage mit aufgelegten kräftigen 
Bohlen, über die ein dicker Mörtel-Estrich 
aufgebracht war. Er schützte dadurch gegen 
Brandüberschlag. Proben aus einer dieser Boh-
len ergaben bei der „dendrochronologischen 
Untersuchung“ als Fälljahr des Holzes das Jahr 

1346. Da von keiner langen lagerung des Hol-
zes auszugehen ist, darf in diesem oder dem fol-
genden Jahr die Errichtung des ältesten Teils des 
Hauses angenommen werden. 

1596/97 erfolgte ein tief greifender umbau, mit 
dem sich die Wohnstruktur des Hauses vollstän-
dig veränderte. Die wohnfläche wurde mehr als 
verdoppelt und sehr stark unterteilt. Es entstand 
eines der frühen „Mietzinshäuser“ der Stadt mit 
einer großen Anzahl von Hausbewohnern. in 
beiden Hauskomplexen wurden je zwei weitere 
Geschosse aufgesetzt und mit steilen, zur Gasse 
traufständigen Satteldächern abgedeckt. 

Die Erschließung der zwei Hausbereiche war ge-
trennt und erfolgte im kleinen Haus über eine 
hofseitig vorgebaute hölzerne „Altane“, die von 
der Gasse über einen schmalen Gang entlang der 
Südwand des Hauses zu erreichen war. im gro-
ßen Haus wurde die Erschließung als einläufige 
Treppe, über eine „Himmelsleiter“, entlang der 
nördlichen „Kommunwand“, vom Erdgeschoss 
über vier Geschosse in einer richtung nach Wes-
ten bis in das erste Dachgeschoss fortgeführt. 
Das Grundrisskonzept des Bürgerhauses an der 
Sterneckerstraße 2 war in allen aufgesetzten Ge-
schossen einheitlich gleich. Es wurden kleinere, 
eigenständige Wohneinheiten mit einer „Stube“ 
und einer dahinter liegender „Kammer“ sowie 
einer kleinen, innen liegenden „Küche“, einer so-
genannten „Schwarzküche“, eingerichtet. 

in einer „Schwarzküche“ musste auf einer ge-
mauerten Herdbank über dem offenen Feu-
er gekocht werden. Über dem Herd sorgte ein 
„rauchfang“ für den Abzug der rauchgase. 
Dennoch überzogen schwarze rußablagerungen 
alle Wände wie Pech. Von der „Küche“ wurde zu-
gleich der „Kachelofen“ in der „Stube“ befeuert, 
die als hauptsächlicher Aufenthaltsraum der Be-
wohner diente. Die kleinere „Kammer“ war da-
gegen nicht beheizbar und wurde vermutlich als 
„Schlafraum“ genutzt. 

Seit dem 7. September 2005 befindet sich in 
diesem ehemaligen Bürgerhaus das „Bier & 
Oktoberfestmuseum“ mit angeschlossenem 
Wirtshaus, das von der „Edith-Haberland-Wa-
gner-Stiftung“ [= Augustiner-Brauerei] in dem 
denkmalgeschützten Bürgerhaus eingerichtet 
wurde. 
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